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MARKT WEISENDORF
AMTSBLATT

DIGI TA L ES A MTSBL AT T DES 
M A R KT ES W EISEN DOR F
A MT L ICH E BEK A N N TM ACH U NGEN DES 
M A R KT ES W EISEN DOR F
Das Amtsblatt des Marktes Weisendorf wird ausschließlich digital 
veröffentlicht und erfolgt nach Bedarf. Es wird im Internet auf der 
öffentlich zugänglichen Internetseite https://www.weisendorf.de/
unsere-gemeinde/amtliche-mitteilungen veröffentlicht. Das dort 
eingestellte elektronische PDF-Dokument ist die amtlich bekannt- 
gemachte Fassung.

Amtliche Bekanntmachungen des Marktes Weisendorf
www.weisendorf.de/unsere-gemeinde/amtliche-mitteilungen
Service Links: Impressum - Datenschutz
Aufsichtsbehörde: Landratsamt Erlangen-Höchstadt

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

seit einiger Zeit werden amtliche Bekanntmachungen, wie zum Beispiel 
neue oder geänderte Satzungen, Informationen zu Bauleitplanverfahren 
und vieles mehr, digital auf der Homepage des Marktes Weisendorf ver-
öffentlicht.

Ab sofort werden sämtliche amtliche Bekanntmachungen ausschließ-
lich im Internet unter www.weisendorf.de/unsere-gemeinde/amtliche-
mitteilungen bekanntgemacht und nicht mehr im „Weisendorf Aktuell“ 
abgedruckt.

Das Gleiche gilt für die Tagesordnungen und Sitzungsniederschriften des 
Marktgemeinderates sowie der Ausschüsse. Diese können im Bürgerinfo-
Portal unter https://www.weisendorf.de/buergerinfo/marktgemeinderat 
im Bürgerinfo-Portal eingesehen werden.

SONST IGE  BEK A N N TM AC H U NGEN

R EDA KT IONSSCH LUSS
für das Amtsblatt am 19.01.2026 ist Do., 08.01.2026, 12 Uhr.

Anzeigen und Texte, die später eingehen,  
können leider nicht mehr berücksichtigt werden.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns, Ihnen mit der 
digitalen Bereitstellung einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu 
wichtigen Informationen bieten zu können.	
� Karl-Heinz Hertlein, Erster Bürgermeister

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

seit dem 01.01.2025 sind das erste und zweite Modernisierungsgesetz 
Bayern in Kraft, die umfangreiche Änderungen im Bereich des Bauens mit 
sich bringen.

Seit diesem Jahr sind unter anderem Dachgeschossausbauten zu 
Wohnzwecken einschließlich der Errichtung von Dachgauben, wenn 
die Dachkonstruktion und die äußere Gestalt des Gebäudes im Übrigen 
nicht verändert werden, gemäß Art. 57 Abs. 1 Nr. 18 der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO) grundsätzlich verfahrensfrei.

Ebenso wurden die verfahrensfreien Nutzungsänderungen nach Art. 57 
Abs. 4 Nr. 1 BayBO erleichtert.

Neu eingeführt wurde, dass derartige Vorhaben jedoch zwei Wochen 
vor Baubeginn bzw. vor Aufnahme der neuen Nutzung in Textform der 
Gemeinde anzuzeigen sind.

Sollte die notwendige Anzeige nicht oder nicht rechtzeitig bei der 
Gemeinde eingehen, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit nach Art. 79 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 14 BayBO dar und kann mit einem Bußgeldverfahren 
geahndet werden.

Die Anzeige ist nicht nur für die ordnungsgemäße Aktenführung im 
Bauamt erforderlich. Auch die gemeindliche Abgabenstelle benötigt vor 
allem die Informationen hinsichtlich der Dachgeschossausbauten zur 
Berechnung der gegebenenfalls anfallenden Beiträge und Gebühren für 
den Ausbau.

Es ist empfehlenswert, weiterhin vor jedem geplanten Bauvorhaben zuvor 
bei der Gemeindeverwaltung anzufragen, welche Genehmigungen oder 
Anzeigen vorzunehmen sind, um rechtssicher bauen zu können.
Das Bauamt der Gemeinde Weisendorf steht Ihnen per Mail (bauamt@
weisendorf.de) oder telefonisch (09135) 71 20-14 oder -23 jederzeit 
gerne zur Verfügung. 	 Markt Weisendorf, Bauamt 

KEIN AMTSBLATT  
ERHALTEN? 
Reklamationen bitte unter Telefon  
08000-44 44 77 beim Verteiler-Service
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